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Leitsatz 
 
Bei der Frage nach der richtigen Auslegung des Wortes „Aufenthaltserlaubnis“ in § 9 Abs. 1 
BeschV handelt es sich seit der Einführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vom 
15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) um eine schwierige Rechtsfrage, für deren abschließende 
Klärung in einem Eilrechtsschutzverfahren nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kein Raum ist.  
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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

    
B e s c h l u s s     

    
In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 

-  Antragstellerin  - 
-  Beschwerdeführerin  - 

prozessbevollmächtigt: 
 
 

 
gegen 

 
Land Baden-Württemberg, 
vertreten durch das Landratsamt Karlsruhe, 
Beiertheimer Allee 2, 76137 Karlsruhe, Az:  
 

-  Antragsgegner  - 
-  Beschwerdegegner  - 

 
 
beigeladen: 
 
Bundesagentur für Arbeit, 
Operativer Service der Agentur für Arbeit Düsseldorf, 
vertreten durch den Geschäftsführer, 
Grafenberger Allee 300, 40237 Düsseldorf, Az:  
 

 
 
wegen Aufenthaltserlaubnis 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
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hat der 11. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Kunze, den Richter am 
Verwaltungsgerichtshof Kappes und die Richterin am Verwaltungsgerichtshof 
Dr. Reiche 
 
am 31. Januar 2022 
 
beschlossen: 
 
 
Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Verwaltungs-
gerichts Karlsruhe vom 1. März 2021 - 4 K 5343/20 - geändert. Die aufschie-
bende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen den Bescheid des 
Landratsamts Karlsruhe vom 26. November 2020 wird angeordnet, soweit sich 
der Widerspruch auf die Ziffern 1 bis 3 des Bescheids bezieht. 
 
Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen mit 
Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst 
trägt. 
 
Der Streitwert wird für das Beschwerdeverfahren auf 5.000,- EUR festgesetzt.  
 
 
 

Gründe 

 

Mit ihrer Beschwerde gegen den im Tenor bezeichneten Beschluss des Verwal-

tungsgerichts Karlsruhe wendet sich die Antragstellerin gegen die Ablehnung 

ihres Antrags auf vorläufigen Rechtsschutz. Ihr Eilrechtsschutzbegehren be-

trifft die Ablehnung ihres Antrags auf Verlängerung oder Erteilung einer Auf-

enthaltserlaubnis sowie eine mit einer Abschiebungsandrohung verbundene 

Ausreiseaufforderung. Die Beschwerde hat Erfolg.   

 
I. 

 

Die im Jahr xxxx geborene Antragstellerin ist vietnamesische Staatsangehö-

rige. Sie heiratete im August 2017 in Dänemark einen seinerzeit in xxxxxx 

wohnhaften deutschen Staatsangehörigen und reiste wenig später ins Bundes-

gebiet ein; im Zeitpunkt ihrer Einreise war sie im Besitz eines polnischen Auf-

enthaltstitels. Nach ihrer Einreise nahm sie zunächst in xxxxxx ihren Wohnsitz 

und meldete sich dort unter der damaligen Adresse ihres Ehemanns an. Die 

Ausländerbehörde xxxxxx erteilte ihr am 11. Oktober 2017 antragsgemäß eine 
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Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG) 

mit Gültigkeit bis zum 10. Oktober 2020.  

 

Im Mai 2020 meldete die Antragstellerin der Stadt xxxxxxxxx und im Juli 2020 

der Gemeinde xxxxxxxx (Landkreis xxxxxxxxx) ihren Zuzug und ihre Wohnsitz-

nahme im Gemeindegebiet. Ihre Wohnsitzwechsel von xxxxxx nach xxxxxx-

xxxx und von dort nach xxxxxxxx erfolgten jeweils ohne den Ehemann.  

 

Am 18. September 2020 reichte die Antragstellerin beim Landratsamt xxxxxxxx 

einen schriftlichen Antrag auf Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis ein. Mit 

Schreiben vom 15. November 2020 konkretisierte sie dieses Anliegen. Sie 

stellte klar, dass sie nicht nur die Verlängerung der ihr erteilten Aufenthaltser-

laubnis begehre. Ihr Antrag erfasse vielmehr auch die Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis zu einem anderen Zweck „nach allen rechtlichen Gründen“. Im 

weiteren Verfahren teilte die Antragstellerin dem Landratsamt unter anderem 

mit, dass sie verheiratet und kinderlos sei. Über die derzeitige Anschrift ihres 

Ehemanns sei sie nicht informiert; er sei eines Tages „verschwunden“ und nicht 

mehr in die Ehewohnung zurückgekehrt. Sie bewohne nun eine Mietwohnung 

in xxxxxxxx. Ihr Lebensunterhalt sei gesichert. Sie decke ihn in erster Linie 

durch eine in xxxxxxxx ausgeübte Teilzeitbeschäftigung als angestellte Na-

geldesignerin; zusätzlich erziele sie Einkünfte aus einem Minijob. Sie sei ge-

setzlich krankenversichert, beziehe keine Sozialleistungen und sei weder im 

Heimatland noch in Deutschland vorbestraft. Sie verfüge über nachgewiesene 

Kenntnisse der deutschen Sprache auf dem Niveau B 1 und sei daran interes-

siert, weitere Deutschkurse zu besuchen. Ihr Anliegen sei es, „so lange wie 

möglich“ in Deutschland zu bleiben. 

 

Am 9. Oktober 2020 teilte die vom Landesratsamt am Verfahren beteiligte Bun-

desagentur für Arbeit mit, dass sie die Zustimmung zur Erteilung eines Aufent-

haltstitels verweigere. Die von der Antragstellerin ausgeübten Tätigkeiten setz-

ten keine qualifizierte Berufsausbildung voraus. Die Voraussetzungen des 

§ 19c Abs. 1 AufenthG seien nicht erfüllt.    
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Das Landratsamt xxxxxxxxx lehnte den Titelverlängerungs- und -erteilungsan-

trag der Antragstellerin mit Bescheid vom 27. November 2020 ab (Ziffer 1). 

Außerdem forderte es die Antragstellerin auf, Deutschland innerhalb von zwei 

Monaten ab Zustellung des Bescheids zu verlassen (Ziffer 2), und drohte ihr 

für den Fall der Nichtbeachtung die Abschiebung nach Vietnam oder in einen 

anderen zur Aufnahme bereiten oder verpflichteten Staat an (Ziffer 3). Die wei-

teren Ziffern des Bescheids betreffen die Befristung des „gesetzlichen Einreise- 

und Aufenthaltsverbots“ sowie die Festsetzung einer Gebühr. Zur Begründung 

führte das Landratsamt aus, dass in der konkreten Situation der Antragstellerin 

weder eine Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis noch die Erteilung einer 

solchen erfolgen könne. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 AufenthG lägen nicht vor. Es bestehe keine 

einschlägige zwischenstaatliche Vereinbarung mit Vietnam. Außerdem fehle es 

an der erforderlichen Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Titelertei-

lung. Ohne Zustimmung der Bundesagentur könne ein Aufenthaltstitel nach 

§ 19c Abs. 1 AufenthG nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 9 BeschV 

erteilt werden. Diese Voraussetzungen erfülle die Antragstellerin aber nicht. 

Denn sie besitze weder eine Blaue Karte EU noch eine „Aufenthaltserlaubnis“ 

im Sinne von § 9 Abs. 1 BeschV. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts (Urteil vom 21.08.2018 - 1 C 22.17 -) seien unter Aufenthaltser-

laubnissen in diesem Sinne nur Aufenthaltserlaubnisse zu verstehen, die auf 

einer behördlichen Zulassung des Ausländers zum Arbeitsmarkt beruhten. Der 

Besitz einer Aufenthaltserlaubnis, die kraft Gesetzes zur Ausübung einer Be-

schäftigung berechtige, genüge den Anforderungen dagegen nicht. Daher sei 

auch die der Antragstellerin im Jahr 2017 erteilte Aufenthaltserlaubnis nicht als 

„Aufenthaltserlaubnis“ im Sinne von § 9 Abs. 1 BeschV einzuordnen. Auf sons-

tige Rechtsgrundlagen für die Verlängerung oder Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis (insbesondere § 25 Abs. 4 und 5, § 28 Abs. 3, § 31 AufenthG) könne 

sich die Antragstellerin in ihrer konkreten Lebenssituation ebenfalls nicht stüt-

zen. Die Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung finde ihre Grund-

lage in § 59 Abs. 1 Satz 1 AufenthG. Der Bescheid des Landratsamts wurde 

dem Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin am 7. Dezember 2020 zuge-

stellt.  
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Die Antragstellerin legte gegen diesen Bescheid am Montag, den 28. Dezember 

2020, Widerspruch beim Landratsamt xxxxxxxxx ein und stellte noch am selben 

Tag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe einen Antrag auf vorläufigen Rechts-

schutz (4 K 5343/20). Über den Widerspruch wurde - soweit nach Aktenlage 

ersichtlich - bislang noch nicht entschieden.  

 

Mit ihrem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz begehrt die Antragstellerin die 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs, soweit sich dieser 

gegen die Ziffern 1 bis 3 des Bescheids vom 26. November 2020 richtet. Im 

Verfahren vor dem Verwaltungsgericht wiederholte und vertiefte die Antragstel-

lerin ihren bisherigen Vortrag. Speziell mit Blick auf § 19c Abs. 1 AufenthG in 

Verbindung mit § 9 Abs. 1 BeschV führte sie aus, dass sie die Voraussetzungen 

dieser Normen erfülle. Die ihr im Jahr 2017 erteilte Aufenthaltserlaubnis ge-

nüge den Anforderungen des § 9 Abs. 1 BeschV; auch die weiteren Vorausset-

zungen dieser Vorschrift seien erfüllt. § 9 Abs. 1 BeschV beschränke seinen 

Anwendungsbereich nicht auf bestimmte Arten von Aufenthaltserlaubnissen. 

Vielmehr genüge nach dem klaren Wortlaut der Norm der Besitz jedweder Auf-

enthaltserlaubnis. Erfasst seien jedenfalls auch solche Aufenthaltserlaubnisse, 

die dem Besitzer kraft Gesetzes den Zugang zum Arbeitsmarkt eröffneten. Auf 

die vom Landratsamt zitierte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

lasse sich eine ablehnende Entscheidung nicht stützen. Denn mit dem Fach-

kräfteeinwanderungsgesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) seien die 

Grundlagen für die Annahmen des Bundesverwaltungsgerichts entfallen.  

 

Der Antragsgegner trat dem Eilrechtsschutzbegehren der Antragstellerin ent-

gegen. Mit Blick auf § 19c AufenthG in Verbindung mit § 9 BeschV räumte er 

zwar ein, dass im Aufenthaltsrecht mit der Einführung von § 4a Abs. 1 AufenthG 

durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ein Paradigmenwechsel erfolgt sei. 

Dieser lasse den Regelungsgehalt des § 9 Abs. 1 BeschV aber unberührt. Auf 

Aufenthaltserlaubnisse zu Zwecken des Familiennachzugs finde diese Vor-

schrift nach wie vor keine Anwendung.  

 

Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag der Antragstellerin auf vorläufigen 

Rechtsschutz mit Beschluss vom 1. März 2021 - 4 K 5343/20 - ab. Soweit es 
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sich in den Gründen seiner Entscheidung mit § 19c AufenthG in Verbindung mit 

§ 9 BeschV auseinandersetzt, orientiert es sich am Urteil des Bundesverwal-

tungsgericht vom 21. August 2018 - 1 C 22.17 - und teilt die Auffassung des 

Antragsgegners, dass die Einführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 

keinen Anlass gebe, von der bisherigen Auslegung des Begriffs der „Aufent-

haltserlaubnis“ in § 9 Abs. 1 BeschV abzurücken. Der Beschluss wurde dem 

Prozessbevollmächtigten der Antragstellerin am 5. März 2021 zugestellt. 

 

Am 19. März 2021 legte die Antragstellerin beim Verwaltungsgericht Karlsruhe 

Beschwerde gegen dessen Beschluss vom 1. März 2021 - 4 K 5343/20 - ein; 

sie hält an ihrem Eilrechtsschutzbegehren fest. Die Beschwerde begründet die 

Antragstellerin mit einem beim Verwaltungsgerichtshof am 6. April 2021 einge-

gangenen Schriftsatz wie folgt: Das Verwaltungsgericht habe verkannt, dass 

ihr nach § 19c Abs. 1 AufenthG in Verbindung mit § 9 BeschV ein Anspruch auf 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, zumindest aber ein Anspruch auf ermes-

sensfehlerfreie Entscheidung über die Erteilung einer solchen Erlaubnis zu-

stehe. Die oben angesprochene Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts zu § 9 BeschV sei verfehlt; außerdem sei ihr mit dem Fachkräfteeinwan-

derungsgesetz die Grundlage entzogen. Das der Behörde nach § 19c Abs. 1 

AufenthG eröffnete Ermessen sei nicht ausgeübt worden. Im Übrigen habe das 

Verwaltungsgericht übersehen, dass die Voraussetzungen für die Anwendung 

der Härtefallregelung des § 37 BeschV vorlägen. Die Rechtswidrigkeit der Ab-

lehnung ihres Titelerteilungsantrags ziehe die Rechtswidrigkeit der gegen sie 

verfügten Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung nach sich.   

 

Der Antragsgegner beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Der angegrif-

fene Bescheid stehe mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

zu § 9 Abs. 1 BeschV in Einklang. Auch nach Inkrafttreten des Fachkräfteein-

wanderungsgesetzes könnten sich Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen zum 

Familiennachzug nicht auf § 9 Abs. 1 BeschV stützen. Auf § 37 BeschV könne 

sich die Antragstellerin ebenfalls nicht berufen; denn die Versagung der Zu-

stimmung zur Ausübung einer Beschäftigung bedeute für sie keine besondere 

Härte. Die Beschäftigungsverordnung eröffne daher keine Möglichkeit, die An-
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tragstellerin zur Fortführung der von ihr bereits ausgeübten Beschäftigung zu-

zulassen. Infolgedessen sei der zuständigen Ausländerbehörde kein Ermessen 

eröffnet, der Antragstellerin eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 Auf-

enthG zu erteilen. Vor diesem Hintergrund seien auch die gegen die Antrag-

stellerin verfügte Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung nicht zu 

beanstanden.  

 

Die vom Senat mit Beschluss vom 25. Juni 2021 beigeladene Bundesagentur 

für Arbeit stellte im Verfahren keinen Antrag. In der Sache wiederholte sie im 

Wesentlichen die Begründung ihrer am 9. Oktober 2020 mitgeteilten Entschei-

dung.     

 
II. 

 

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Ver-

waltungsgerichts hat Erfolg. Die fristgerecht dargelegten Gründe, auf die sich 

die Prüfung im Beschwerdeverfahren regelmäßig beschränkt (§ 146 Abs. 4 

Satz 3 und 6 VwGO), geben dem Senat Anlass, über den Antrag der Antrag-

stellerin auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes abweichend vom Verwal-

tungsgericht zu entscheiden. 

 

1. Der beschließende Senat teilt die Einschätzung des Verwaltungsgerichts, 

dass das Eilrechtsschutzbegehren der Antragstellerin nach § 80 Abs. 5 Satz 1 

VwGO statthaft und auch im Übrigen zulässig ist.  

 

2.  Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts ist der Antrag der An-

tragstellerin aber auch begründet. Die im Rahmen des Verfahrens nach § 80 

Abs. 5 Satz 1 VwGO vorzunehmende Abwägung zwischen dem öffentlichen In-

teresse an der Vollziehung eines belastenden Verwaltungsakts und dem Inte-

resse des Antragstellers, vorläufig von den Vollzugsfolgen verschont zu blei-

ben, geht hier zu Gunsten der Antragstellerin aus. Bei summarischer Prüfung 

nach Aktenlage ist nicht offensichtlich, dass die Ziffern 1 bis 3 des angegriffe-

nen Bescheids des Landratsamts xxxxxxxxx dem geltenden Recht entsprechen 
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(a)). In dieser Situation überwiegt das Interesse der Antragstellerin, sich jeden-

falls bis zum bestandskräftigen Abschluss des Verwaltungsverfahrens im Bun-

desgebiet aufhalten zu dürfen, das Interesse des Gemeinwesens an einer 

früheren Ausreise der Antragstellerin (b)). Der beschließende Senat übt daher 

das ihm nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO eröffnete Ermessen dahingehend aus, 

dass er die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin ge-

gen die Ziffern 1 bis 3 des von ihr angegriffenen Bescheids anordnet.  

 

a)  Nach Aktenlage dürfte es für die Klärung der Frage, ob der Antragstellerin 

der geltend gemachte Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über 

die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Erwerbstätigkeit nach 

§ 19c Abs. 1 AufenthG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 BeschV zusteht, von ent-

scheidender Bedeutung sein, ob unter dem Begriff „Aufenthaltserlaubnis“ in § 9 

Abs. 1 BeschV auch eine Aufenthaltserlaubnis nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

AufenthG beziehungsweise eine an den früheren Besitz einer solchen Erlaub-

nis anknüpfende Fiktion nach § 81 Abs. 4 Satz 1 AufenthG zu verstehen ist. 

Sollte diese Frage zu bejahen sein, wäre die - ohne Ausübung behördlichen 

Ermessens erfolgte - Ablehnung des Antrags der Antragstellerin auf Erteilung 

einer solchen Erlaubnis voraussichtlich rechtswidrig. Dieser Mangel wäre auch 

bei der rechtlichen Würdigung der mit einer Abschiebungsandrohung verknüpf-

ten Aufforderung der Antragstellerin zu berücksichtigen, das Bundesgebiet zu 

verlassen. 

 

Die oben angesprochene Rechtsfrage weist einen Schwierigkeitsgrad auf, der 

eine sachgerechte Bewältigung in einem Eilrechtsschutzverfahren ausschließt.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar mit seinem Urteil vom 21. August 2018 

- 1 C 22.17 - (juris Rn. 19 ff.) geklärt, dass sich § 9 Abs. 1 BeschV in der 

damaligen Fassung dieser Vorschrift entgegen ihrem Wortlaut nicht auf Aufent-

haltserlaubnisse bezieht, die kraft Gesetzes zur Ausübung einer Beschäftigung 

berechtigen. Offen ist jedoch, ob dies auch für § 9 Abs. 1 BeschV in seiner 

Fassung gilt, die er durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom 15. August 

2019 (BGBl. I S. 1307) erhalten hat. Diese Rechtsfrage ist in der Rechtspre-

chung und Literatur umstritten. Zum Teil wird vertreten, dass angesichts des 
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klaren Wortlauts des § 9 Abs. 1 BeschV („Aufenthaltserlaubnis“) und des mit 

dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Gestalt von § 4a AufenthG herbeige-

führten Paradigmenwechsels hin zu einer gesetzlichen Verknüpfung der Ertei-

lung von Aufenthaltstiteln mit der Eröffnung des Zugangs zur Erwerbstätigkeit 

die argumentative Grundlage für eine restriktive Interpretation von § 9 Abs. 1 

BeschV entfallen sei (so etwa Breidenbach, in Kluth/Heusch, Ausländerrecht, 

2. Aufl. 2021, § 9 BeschV Rn. 4; Marx, Das neue Fachkräfteeinwanderungsge-

setz, 2020, Seite 122; Klaus/Mävers/Offer, Das neue Fachkräfteeinwande-

rungsrecht, 2020, Rn. 195; undeutlich Lehner, in: Hailbronner, Ausländerrecht, 

C 1.1 (BeschV), Stand Juni 2020, Rn. 17 und 71 ff.; zu Einzelheiten des Para-

digmenwechsels vgl. Hornung, in: Kluth/ders./Koch, Handbuch Zuwanderungs-

recht, 3. Aufl. 2020, § 4 Aufenthalt Rn. 245 ff.). Nach anderer Auffassung - auch 

derjenigen des Verwaltungsgerichts Karlsruhe im angegriffenen Beschluss - 

gebe die Einführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes keinen Anlass, § 9 

Abs. 1 BeschV abweichend von der bisherigen Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts auszulegen. Dies folge daraus, dass die Aufenthaltser-

laubnis zum Familiennachzug bereits vor Inkrafttreten des Fachkräfteeinwan-

derungsgesetzes kraft Gesetzes den Zugang zur Erwerbstätigkeit eröffnet 

habe. Der mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgenommene Paradig-

menwechsel habe sich daher auf die Rechtsstellung der Inhaber von Aufent-

haltserlaubnissen zum Familiennachzug nicht ausgewirkt (Sächs. OVG, Be-

schluss vom 03.03.2021 - 3 B 20/21 - juris Rn. 12; VG Gelsenkirchen, Be-

schluss vom 23.08.2021 - 11 L 609/21 - juris Rn. 31 ff.; VG Leipzig, Beschluss 

vom 13.01.2021 - 3 L 581/20 - juris Rn. 27; VG München, Beschluss vom 

19.05.2020 - M 25 S 20.1456 u.a. - juris Rn. 29; in diesem Sinne wohl auch 

Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 13. Aufl. 2020, § 19c Rn. 5).  

 

Beide Auffassungen erscheinen gut vertretbar; keine von ihnen lässt sich als 

zwingend einstufen. Allerdings fällt auf, dass der Bundesgesetzgeber mit der 

Einführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nicht nur den oben ange-

sprochenen Paradigmenwechsel durch Änderungen des Aufenthaltsgesetzes 

vorgenommen, sondern zugleich auch den Text des § 9 BeschV redaktionell an 

die neuen Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes angepasst hat (vgl. Art. 51 

Nr. 9 des Gesetzes). Hier hätte es angesichts des klar in eine andere Richtung 
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deutenden Wortlauts von § 9 Abs. 1 BeschV nahe gelegen, eine vom Bundes-

gesetzgeber gewollte inhaltliche Beschränkung des Anwendungsbereichs die-

ser Vorschrift durch eine klarstellende Änderung ihres Wortlauts zu unterstrei-

chen und sich dabei an der vom Bundesgesetzgeber selbst geschaffenen Ter-

minologie des Aufenthaltsgesetzes auszurichten. Ebenso hätte es angesichts 

des oben aufgezeigten Meinungsstreits für das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales als dem nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG für Änderungen der 

Beschäftigungsverordnung zuständigen Bundesministerium nahe gelegen, im 

Falle eines entsprechenden Willens durch Änderung des Wortlauts von § 9 

Abs. 1 BeschV ausdrücklich klarzustellen, auf welche Aufenthaltserlaubnisse 

die Anwendung dieser Vorschrift beschränkt bleiben soll. Beides ist jedoch 

nicht geschehen. Nach dem aktuellen Regelungssystem des Aufenthaltsgeset-

zes und der Beschäftigungsverordnung drängt es sich auch nicht unmittelbar 

auf, dass § 19c Abs. 1 AufenthG über § 9 Abs. 1 BeschV auf Inhaber von Auf-

enthaltserlaubnissen zum Familiennachzug keine Anwendung finden soll. Ins-

besondere dürfte eine am Wortlaut („Aufenthaltserlaubnis“) des § 9 Abs. 1 Be-

schV orientierte Auslegung dieser Norm angesichts der sonstigen allgemeinen 

(§ 5, § 18 Abs. 2 AufenthG) und besonderen Voraussetzungen (§ 18 Abs. 2 

Nr. 2 Halbsatz 3 in Verbindung mit § 40 Abs. 2 und 3 AufenthG, § 9 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 BeschV) für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 

AufenthG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 BeschV wohl kaum zu Verwerfungen 

auf dem Arbeitsmarkt führen oder Möglichkeiten eröffnen, in missbräuchlicher 

Weise die Voraussetzungen für die Verlängerung oder Erteilung anderer Auf-

enthaltstitel zu umgehen. Dies gilt umso mehr, als § 19c Abs. 1 AufenthG 

grundsätzlich keinen Anspruch des Ausländers auf die Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis begründet, sondern die Erteilung der Erlaubnis ausdrücklich ins 

Ermessen der Behörde stellt.  

 

Bei dieser Sachlage bedürfte die abschließende Klärung der richtigen Ausle-

gung des Wortes „Aufenthaltserlaubnis“ in § 9 Abs. 1 BeschV einer näheren 

Befassung mit den Gesetzgebungsmaterialien zum Fachkräfteeinwanderungs-

gesetz sowie - in gesetzessystematischer Hinsicht - mit möglicherweise rele-

vanten Änderungen, die dieses Gesetz für das Zusammenspiel des Aufent-
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haltsgesetzes und der Beschäftigungsverordnung mit sich gebracht hat. Außer-

dem dürfte zu prüfen sein, ob im Rahmen von später erfolgten Änderungen der 

Beschäftigungsverordnung Überlegungen zu § 9 Abs. 1 BeschV angestellt wur-

den, die für Zwecke der Auslegung nutzbar gemacht werden können. Bei der 

Frage nach der richtigen Auslegung des Wortes „Aufenthaltserlaubnis“ in § 9 

Abs. 1 BeschV handelt es seit der Einführung des Fachkräfteeinwanderungs-

gesetzes um eine schwierige Rechtsfrage, für deren abschließende Klärung in 

einem Eilrechtsschutzverfahren nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kein Raum ist.   

 

b)  Die bei somit offenen Erfolgsaussichten des Widerspruchs der Antragstel-

lerin gegen den Bescheid des Landratsamts xxxxxxxxx vom 26. November 2020 

vorzunehmende Abwägung des öffentlichen Interesses an der Vollziehung die-

ses Bescheids mit dem Interesse der Antragstellerin, zumindest bis zum be-

standskräftigen Abschluss des Verwaltungsverfahrens von den Vollzugsfolgen 

verschont zu bleiben, führt zu einem Überwiegen des Interesses der Antrag-

stellerin. 

 

Weder in der Person der Antragstellerin noch in ihrem Verhalten liegende 

Gründe erfordern gegenwärtig ein unverzügliches Handeln. Die Antragstellerin 

hält sich inzwischen bereits seit mehr als vier Jahren im Bundesgebiet auf. Sie 

verfügt über ausreichenden Wohnraum, hat einen festen Arbeitsplatz, ist ge-

setzlich sozialversichert und scheint in der Lage zu sein, ihren Lebensunterhalt 

durch ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit zu sichern. Sie be-

zieht keine Sozialleistungen und hat solche offenbar auch früher während ihres 

Aufenthalts im Bundesgebiet nicht bezogen. Die Antragstellerin ist hier bislang 

auch nicht straffällig geworden. Ihr Verhalten deutet darauf hin, dass sie sich 

ernsthaft bemüht, sich in die hiesigen Verhältnisse zu integrieren. Sie scheint 

in Berlin an einem Integrationskurs teilgenommen zu haben, beherrscht die 

deutsche Sprache auf dem Niveau B 1 und ist ausweislich ihrer Angaben bei 

der Stellung ihres Titelverlängerungs- und -erteilungsantrags daran interes-

siert, noch weitere Deutschkurse zu belegen. Die Umstände deuten darauf hin, 

dass die Antragstellerin ihre gesamte Lebensführung darauf eingestellt hat, 

weiter in Deutschland zu leben; eine Rückkehr in ihr Herkunftsland wäre für sie 



- 12 - 

vermutlich mit der Notwendigkeit verbunden, sich dort von Grund auf eine neue 

Existenz aufzubauen. 

 

Vor diesem Hintergrund ist dem öffentlichen Interesse an der Sicherung und 

Durchsetzung einer den Vorgaben des Aufenthaltsgesetzes und der Beschäfti-

gungsverordnung entsprechenden Erwerbsmigration geringeres Gewicht zuzu-

messen. Nach Aktenlage dürfte dieses Interesse dem weiteren Aufenthalt der 

Antragstellerin ohnehin nur entgegenstehen, wenn § 9 Abs. 1 BeschV abwei-

chend von seinem Wortlaut auf Aufenthaltserlaubnisse nach § 28 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 AufenthG beziehungsweise daran anknüpfende Fortgeltungsfiktionen 

keine Anwendung findet. Der Verordnungsgeber hat es aber in der Hand, die 

oben angesprochenen Probleme bei der Auslegung von § 9 Abs. 1 BeschV 

durch eine klarstellende Änderung des Wortlauts dieser Vorschrift zu beseiti-

gen. Ebenso steht es den im behördlichen Vorverfahren mitwirkenden Behör-

den offen, bei der Entscheidung über den Widerspruch der Antragstellerin zu-

mindest hilfsweise das Ermessen nach § 19c Abs. 1 AufenthG auszuüben und 

sich gegen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu entscheiden, falls bis-

lang nicht ermittelte Umstände vorliegen, die einer weiteren Zulassung der Er-

werbstätigkeit und des Aufenthalts der Antragstellerin im Bundesgebiet entge-

genstehen.     

 

III. 
 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 und § 162 Abs. 3 VwGO. Der 

beschließende Senat sieht keine Veranlassung, die Beigeladene von ihren au-

ßergerichtlichen Kosten zu entlasten. Denn sie hat mangels eigener Antrag-

stellung kein Kostenrisiko übernommen (§ 154 Abs. 3 VwGO) und auch nicht 

wesentlich zu Förderung des Verfahrens beigetragen. 

 

Die Streitwertfestsetzung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 47 Abs. 1 

Satz 1, § 52 Abs. 1 und 2, § 53 Abs. 2 Nr. 2 sowie § 63 Abs. 2 GKG. Hinsichtlich 

der Ablehnung des Antrags auf Verlängerung oder Erteilung einer Aufenthalts-

erlaubnis war auch im Eilrechtsschutzverfahren der volle Auffangwert des § 52 
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Abs. 2 GKG anzusetzen, da der Antragstellerin bereits ein längerfristiger lega-

ler Aufenthalt im Bundesgebiet ermöglicht worden war; soweit sich das Eil-

rechtsschutzbegehren der Antragstellerin auch auf eine Ausreiseaufforderung 

und Abschiebungsandrohung bezieht, führt dies nicht zu einer Erhöhung des 

Streitwerts (VGH Bad.-Württ., Beschlüsse vom 21.01.2020 - 11 S 3477/19 - 

juris Rn. 102 und vom 19.07.2019 - 11 S 1812/19 - juris Rn. 5).   

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

Dr. Kunze                                    Kappes                                    Dr. Reiche 
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